
VIEHMARKT 
Ausstellungsbedingungen

Der Auftrieb von Equiden beim diesjährigen Viehmarkt ist als „freier Auftrieb“ nicht mehr zulässig. Vielmehr ist 
es erforderlich, sich vorab bei der Gemeinde Brockum als Veranstalter mit Equiden unter Angabe der Anzahl der 
Tiere und der Equidenpass-Nr. bzw. Chip-Nr. anzumelden. Sollte Ihnen die Angabe der Equidenpass-Nr. bzw. der 
Chip-Nr. noch nicht möglich sein, da noch nicht feststeht, mit welchen Tieren Sie am Viehmarkt teilnehmen, ist 
es ausnahmsweise möglich, dass am Dienstagmorgen von Ihnen eine Liste mit den entsprechenden Angaben 
dem Veterinäramt ausgehändigt wird.

Die Anmeldung ist zwingend erforderlich, da nur eine begrenzte Fläche für Equiden zur Verfügung steht. 
Die zur Verfügung stehende Fläche wird unter den Interessenten vergeben. Anmeldungen sind bis spätes-
tens 16.10.2023 einzureichen.

Das Veterinäramt des Landkreises Diepholz weist darauf hin, dass bei der Kontrolle des Viehmarktes durch das 
Veterinäramt sich jeder Tierhalter mit einem Ausweisdokument ausweisen muss. Außerdem haben gewerbliche 
Händler ihre Erlaubnis nach § 11 TierSchG mit sich zu führen und auf Verlangen vorzulegen.

Die Anfahrt zum Viehmarkt erfolgt als Einbahnstraßenregelung über die Kirchstraße oder Am Sandort. Beach-
ten Sie bitte, dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Die Zufahrt erfolgt zweispurig, wobei Kleintier-Transporter und Großtiertranporte getrennt durch eine Veteri-
närkontrolle begutachtet werden. Erst nach der Kontrolle ist die Zufahrt zum Gelände möglich. Die Entschei-
dung über eine Teilnahme am Viehmarkt erfolgt durch das Veterinäramt.

Tansportfahrzeuge müssen sofort nach dem Entladen vom Ausstellungsgelände entfernt werden.

Bestimmungen/Auflagen für den Auftrieb auf den Viehmarkt 2023 
(Stand 2023 Änderungen jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten)

Beachten Sie bitte, dass nur nachstehende Tierarten angeboten werden dürfen:

· Rinder

· Equiden (Esel)

· Kleinkamele

· Schafe

· Ziegen

· Kaninchen

Besonderheiten
Auf Anordnung des Veterinäramtes sind die auszustellenden Tiere 
vorher bei der Marktleitung anzumeldet. Die Anmeldung muss  
folgende Angaben enthalten:

· Beschicker mit Wohnadresse (idealerweise mit Telefonnummer)
· �Art und Anzahl der auszustellenden Tiere mit  

deren evtl. Kennzeichnung
· Bestandsadresse der Tiere sowie deren Herkunft
· bei landwirtschaftlichen Tieren die Registriernummer.

· Meerschweinchen

· Minischweine

· Mäuse

· Tauben

· Vögel

· �Geflügel (nur in geschlossenen Räumen)



EQUIDENPASS 
DOKUMENT ZUR IDENTIFIZIERUNG VON EQUIDEN

Allgemeines — Hinweise

Diese Hinweise dienen der Unterstützung des Benutzers unbeschadet der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
504/2008.

I. Der Pass muss alle für seine Verwendung erforderlichen Informationen sowie die Angaben zur ausstellenden 
Stelle auf Französisch, Englisch und in der Amtssprache des Mitgliedstaats oder Landes enthalten, in dem die 
ausstellende Stelle ihren Hauptsitz hat.

II. Im Pass enthaltene Angaben

A. Der Pass muss folgende Informationen enthalten:

1. Abschnitte I und II — Identifizierung

Der Equide muss von der zuständigen Behörde identifiziert werden. Die Identifizierungsnummer muss das Tier 
und die Stelle, die das Identifizierungsdokument ausstellt, eindeutig ausweisen und mit der universellen Equi-
denLebensnummer (UELN) kompatibel sein.

Unter Ziffer 5 in Abschnitt I muss Platz für mindestens 15 Stellen des Transponder-Codes vorgesehen sein. Im 
Falle eingetragener Equiden muss der Pass den Stammbaum und die Zuchtbuchkategorie enthalten, in die das 
Tier gemäß den Bestimmungen des zugelassenen Zuchtverbands eingetragen ist, der den Pass ausstellt.

2. Abschnitt III — Besitzer

Der Name des Eigentümers oder seines Verfügungsberechtigten/Vertreters muss angegeben werden, soweit 
die ausstellende Stelle dies verlangt.

3. Abschnitt IV — Eintragung der Identitätskontrollen

In allen Fällen, in denen dies in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, wird die Identität des 
betreffenden Equiden von der zuständigen Behörde eingetragen.

4. Abschnitte V und VI — Eintragung der Impfungen

Alle Impfungen sind unter Abschnitt V (nur Pferde-Influenza) bzw. unter Abschnitt VI (alle anderen Impfungen) 
einzutragen. Die Information kann in Form eines Aufklebers geliefert werden.

5. Abschnitt VII — Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen

Im Interesse der Ermittlung übertragbarer Krankheiten sind alle Kontrollergebnisse schriftlich festzuhalten.

6. Abschnitt VIII — Gültigkeit des Dokuments für Verbringungszwecke

Aussetzung der Gültigkeit/erneute Gültigkeit des Dokuments gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 90/426/
EWG und Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten.

7. Abschnitt IX — Verabreichung von Tierarzneimitteln

Teil I und Teil II bzw. Teil III dieses Abschnitts sind entsprechend den Erläuterungen für den betreffenden Ab-
schnitt auszufüllen.

B. Der Pass kann folgende Angaben enthalten:

Abschnitt X — Gesundheitsmindestanforderungen



· �Jeder Equide (Einhufer) muss von einem Equidenpass begleitet sein.

· �Was ist ein Equide? 
Equiden (Pferdeartige) sind Einhufer. Die Regelungen gelten für alle Pferde (inklusive Ponys), Esel und Zebras 
und deren Kreuzungen

· �Wer ist zuständig für die Einhaltung der Vorschriften? 
Es wird grundsätzlich auf den Tierhalter abgestellt. Halter ist nach der EG- Verordnung jede natürliche oder 
juristische Person, die Besitzer oder Eigentümer eines Einhufers ist bzw. für dessen Haltung zuständig ist, und 
zwar unabhängig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich bzw. auf befristete oder unbefristete Dauer (z. B. 
während des Transports, auf Märkten oder bei sportlichen Wettkämpfen).

· �Welche Unterscheidungen gibt es bei den Equiden? 
Man unterscheidet „registrierte“ und „nicht registrierte“ Equiden 
       » �Registrierte Equiden sind entweder bei einer Zuchtorganisation oder einer Internationalen Wettkampf-

organisation (Sport- /Turnierpferde) eingetragen. Für diese Pferde stellt die jeweilige Organisation auf 
Antrag des Halters den Equidenpass aus. In Pässen dieser Pferde müssen zusätzliche Angaben (s.u.) ver-
merkt sein.

         » �Nicht registrierte Equiden sind faktisch alle anderen Equiden (Equiden, die entweder direkt als Schlacht-
tiere bestimmt sind oder sonstige Zucht- und Nutzequiden, die weder in einem Zuchtbuch eingetragen 
oder dort vermerkt sind, noch an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen. Für diese Equiden wird der 
Pferdepass durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Stelle ausgestellt (in Niedersachsen die 
VIT-Verden; in NRW die FN (deutsche reiterliche Vereinigung))

· �Was ist eine Registriernummer ? 
Jeder Halter von Einhufern ist gemäß § 26 Absatz 1 ViehVerkV verpflichtet, seine Haltung oder seinen Betrieb 
vor Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der 
Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, be-
zogen auf die jeweilige Tierart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. Die Verpflichtung zur 
Anzeige gilt unabhängig von der Größe der Haltung oder des Bestandes und von dem Verwendungszweck der 
Tiere. Die von der zuständigen Behörde erteilte Registriernummer (§ 26 Absatz 2 ViehVerkV) ist eine 12-stellige 
Nummer (nur Zahlen - 8 Stellen für die Sitzgemeinde der Haltung oder des Betriebes nach dem Gemeinde-
schlüsselverzeichnis und 4 Stellen für die Haltung oder den Betrieb).

· �Wie erfolgt die Identifizierung? 
       » �Man unterscheidet Equiden, die vor dem 30. Juni 2009 geboren sind (alte Regelung) und solche die da-

nach geboren sind.

         » �Equiden, die nach dem 30. Juni 2009 geboren wurden, müssen vor dem 31.Dezember des Geburtsjahres 
bzw. innerhalb von sechs Monaten nach dem Geburtsdatum identifiziert werden, je nachdem, welche 
Frist später abläuft. Sie werden mit einem Transponder gekennzeichnet, ihnen wird ein Equidenpass aus-
gestellt und sie werden in einer Datenbank erfasst. Bei Beantragung des Passes muss festgelegt werden, 
ob das Tier grundsätzlich als Schlachtpferd eingetragen werden soll (umkehrbar) oder definitiv nicht der 
Lebensmittelgewinnung dienen soll (endgültige Entscheidung). Bei Verlust eines Passes kann bei der aus-
gebenden Stelle ein neuer Pass beantragt werden. Dieser wird immer als Duplikat/ Kopie gekennzeichnet 
und in ihm wird der Equide immer als „nicht zur Schlachtung“ bestimmt eingetragen!



· �Zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmte Equiden und Aufzeichnungen über verabreichte 
Arzneimittel 
Ein Equide gilt als zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt, wenn dies nicht in Abschnitt IX Teil 
II des Identifizierungsdokuments unwiderruflich anders festgelegt und bestätigt wird durch die Unterschrift 
a) des Halters oder Besitzers aus eigener Entscheidung oder 
b) des Halters und des verantwortlichen Tierarztes gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2001/82/EG. (gilt 
nur für neue Anträge!)

Übergangsregelungen

Einhufer, die bis zum 30. Juni 2009 geboren und bis dahin ordnungsgemäß identifiziert worden sind, gelten 
als identifiziert im Einklang mit der VO-EG. Das heißt, sie haben einen Equidenpass, in dem alle Angaben vor-
handen sind! Diese Einhufer können sowohl mit Transponder gekennzeichnet sein als auch im Diagramm des 
Equidenpasses gezeichnet sein.  
Sie mussten bis zum 31. Dezember 2009 in einer Datenbank, egal ob eine Verbandsdatenbank oder bei HIT, 
registriert sein. 

Einhufer, die bis zum 30. Juni 2009 geboren, aber bis dahin nicht gemäß den genannten Entscheidungen 
identifiziert worden sind, mussten bis zum 31. Dezember 2009 identifiziert werden, d. h. diese Tiere waren bis 
zu diesem Datum mit einem Transponder zu kennzeichnen und es war ein Equidenpass auszustellen. Sofern 
solche Tiere jedoch erst nach dem 31. Dezember 2009 zur Identifizierung vorgestellt werden, ist eine Erst-
identifizierung nicht möglich und es darf nur ein Ersatzpass ausgestellt werden. Dies hat zur Folge, dass eine 
Schlachtung nicht mehr zulässig ist. 

· �In der Gemeinschaft geborene Equiden werden anhand eines einzigen Identifizierungsdokuments identifiziert 
(„Identifizierungsdokument“ oder „Pass“). Das Dokument ist lebenslang gültig. Das Identifizierungsdokument 
muss in gedruckter, zusammenhängender Form erstellt werden und Eingabefelder für die in den folgenden 
Abschnitten verlangten Informationen enthalten (diese sind im Pass so gekennzeichnet!!): 
a) im Falle von registrierten Equiden: Abschnitte I bis X; 
b) im Falle von Zucht- und Nutzequiden: zumindest Abschnitte I, III, IV und VI bis IX

Sind diese Abschnitte nicht ausgefüllt, so ist der Pass nicht gültig




























































